
2 Z.
Normals ftcl. iẐ " Oecembn; 1749. Kraft wessen relpeAn

der zwischen dem Mitari , und denen Herrschaftlichen Wirtschafts-
Beamten in denen Ländern sich äußernden Zwistigkeiten einem jeweili¬
gen Herrschaftlichen Beamten der Titel eines HauptmanS nicht mehr
beygcleget werden solle.

24
Inssrukion für die Landgerichts-Verwalter in diesem Erzher¬

zogthum Oesterreich unter der Enns, wie sich selbe sowohl bey denen
Leneral-und particular- Visitationen, als auch in Schub- und Der-
sorgung deren Armen, Aufhebung deren Müßiggehern, und Hindann-
Haltung ausländischer Vagabunäen und Bettlern zu verhalten haben.

25. , .
Normals cicl. soU»Novemoris 1749- Daß die DaZIia für

einen einllefercnden Deserteur gegen beylegcnder EinlieserungS-Quit¬
tung aus der Kaiferl. Königs Kriegs-Lassa in Hinkunft zu vergütenkomme.

26.
^cliäkum clcl.22̂ "Öscembri8 1749.die denen 8ubalterneN/Und

l.ivrse-Bedienten/außer denen Thürhütecn vci'bolhcncAmich IN ung,oder
Zlbsvrderung eines neuen JahrSbetr.

27.
Eine gedruckte Ball-Ordnung llci. ZOecemlrris  r749. für

das 1750k Jahr , in Folge wessen Überhaupts die Lalles ohne Mt-
qum zu halten erlaubet, die in Privsc-Häusern, und bey gesch ossenen
Lompasnien abhalten wollende masquirte Lallea aber die Bewilligung
bey derR. Oe. Regierung in kublicis anzusuchen gehalten seyn sollen.

1750.
r.

^sin gedruckter Befehl äcl. 9"" Jenner 1750. Regierung io ?ublic,z
solle sich in Hinkunst wie in ander» Ländern llexraesentativa

und Lämmer nennen.
2. '

Eine geschärfte Verordnung cicl. 8"« ssebr. 1750. Die Abstel¬
lung deren in dem kudlico vorstndigcn geschriebenen Zeitungs-Blät¬
tern betr.

. Z-
Patent cicl. 12'mbstartil 1750. Ein jedes untetthäniges Haust,

so in dem flachen Land lieget, seye gehalten jährlichen5. in denen ge-
bürgichten Orten aberz. Spatzenköpfe zu liefern.

4-
Patent cicl. 21N»IVlartii 1750.Dermög welchem denen Taback-

Idevispribus, und Ueberreutern wegen in Abforderung deren Strafen
sich cräustcrenven Bedruckungen deren Unterthanen ein gemäßigter Ein¬
halt dergestalten zu machen seye, daß diese Bestrafung in Gegenwart
eines Herrschaftlichen BcaintenS vorgenommen, und hierüber ein ordcnt-
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licheS ^ kkeüstum ercheilct, ein solches auch km Saljwesen beobachtet
werden solle.

5.
Patent ää . 27X" käsrtii 1750. Daß für einen von denen Kaisers.

Könial . Erblanden frcywillig, oder mit Zwang stellenden Recrouren
ohne Unterschied die ausgcmessene'ps §lis zu vergüten, für jene in Hän¬
den der suttir , nur geringe Strafen verwirkende derlcy Uecrouten zwar
anzunehmen, jedoch nur 10. fl. für jeden Mann zu boMciren , die
außer denen Erblanden gebvhrne als Uecrouren gleichermaßen anzunch-
men , und dem nächsten Regiment , jedoch nur gegen Ersetzung deren
«weißlichen Unkosten abzuliefern, wohingegen jene mit mLmirendcn
Verbrechen befangene, allcrmaßen die lVlilitsr-Dicnste für einen Ehren¬
platz, und ketnerdings für eine Strafe anzusehen, als K-ecroueen nicht
zu übergeben, noch gcll tsle? anzunehmen seyen.

6.
Patent ää . eoäem . Die Derruffung des Fischel- oder Lucius-

Groschen betr.
7-

Patent des nämlichen Vati , daß von denen in denen Erblaa-
den verbleibenden Briefen bey der Aufgab keine, bey der Abnahm der¬
selben aber die doppelte Tar bezahlet werden solle.

8.
Eine gedruckte Ordnung ää . 28"" Î arm 1752. wie die In-

valiclen-Soldaren vom Staad bis zum Gemeinen insgemein zu versor¬
gen seyen.

Gedruckte Befehl ää . xtm -Xpril 1750 . Vermög welchen denen
sammentlichen Herrschaftlichen krivst -Landgerichtcrn auch Landesfürst¬
lichen Städt - und Märkten zu bedeuten seye, daß sie die bey ihren
Landgerichtern sä oper»? public»? abgeurthcilte Oelinc;uenten 8. Täge
vor denen bestimmten Terminen , als nämlich den 1''" April , 1"" Julii,
und l OLtobrrz , und nicht ehender, oder später in das hiesige Gna¬
den-Stockhauß mit Einschickung jeden Oelinquemens Unheils auf
Landgerichtliche Unkosten bey wirklicher Zuruckschtckung überlieferen
sollen.

io.
Patent ää . szke» edpriiis 17x0. Die vvrgcschriebene Maßregeln

drr wider die Manch Oekrsuästoier oder pr -evsricsaten ausgcmesie-
«en Strafen betr.

ti.
Xorwsle ää . ; <-» My 1750 . Daß zu Mehrerer votirungder

Lsllw psuperum fürohin, wie bishero nicht allein alle Strafen deren
tsmerö litigantium , sondern auch von denen Richtern in jenen Fällen,
da ein muthwilliges lätigium Unternommen würde , nebst Lonckemm-
rung deren Partheyen in die klxpenlen , auch die Rechts - Freunde mit
einer Geld - Straf pro cssti, psuperum angesehen, anncbens von allen
p.icit»tionen , außer in Lxecurioos - und Lliäre -Fällcn I. pro Lento
von dem Betrag des Verkaufs für die Allmosen- Lailä eingezogen, an¬

sonsten



sonsten aber zu Hindannhaltung deren abgeschobenen auswärtigen Bett¬
lern die revertircnde bey erster Bctrettung auf ein- das andertemll auf
drey Jahr in das Arbeithauß in der Leopoldstadt verschaffet, und jedes¬
mal mit einem Hauptschub nach abgeichworner Urphed außer Land be¬
förderet, bey dritter Kevenirung aber auf ein Gränz- Orr auf fünf
Jahr nach abgeschworner Urphed, nebst Ke1e§i'rung aus dem Landcon-
clemniret, die Weibspersonen hingegen auf6. Jahr in das Arbeir-Hauß
rn der Leopoldstadt abgegeben werden sollen: umwillen jedoch diedritt-
malige Urphedsbrecher die Todesstrafe verwirket hatten, als seye jegli¬
cher eal'uZ an dieR. Oe. Regierung zur weiteren allerhöchsten Orten
Uebergebung, und hierüber erwartender veciiion, ob es bey der xoen»
or6mana, oder extraor6mar!a zu belassen seye, anzuzeigen, und an-
mit alle diese§ra6u5 deren Strafen, nebst der darauf folgenden Todes-
Strafe einer jeglichen Person bey der Aburtheilung deutlich zu erklären.

12.
Patent 66. 27ten 1750. Dermög welchem von nun zu bes¬

serer Einrichtung desR.eviiions-Weesens keineU.eviiion§ kettltutions-
oder Uecurs-Anbringen, in solang nicht die ganze Lpormln gegen von dem
Lxpeciitore ausstellend-proäucirenderQuittung erleget seyn werden,füro-
hln mehr voraetraaen, sondern unerledigter zuruckgesteüet, im Fall ei¬
ner folgendenp.eviii0N5- P.ettitut'l0n8- oderP.ecur5-Abschlagung hlN-
gegen der Parthey die Helfte besagter Lporruln gegen auswechslender
Quittung zuruckgestellet werden solle.

13.
Patent 66. iZkenfunn 1750. Die mehrmalige anbefohlene Horn-

Drennung des innländischen Viehes zur Unterscheidung des ausländi¬
schen betr.

14.
patent 66. eo6em, Haußierer, kurze Waaren-Händler, oder

Juden seynd wegen denen hlerländigen profeü'ionisten machenden Beein¬
trächtigung außer denen Markts-Zeiten ohne werterem verwahrlich an¬
zuhalten, und die bey ihnen findende Maaren abzunehmen, sodann nebst
einer ZseMcation hievon mittels eines Berichts an die Kaiser!. Königs.
p.eprXlentation und Lämmer einzusenden, und dle wettere Verord¬
nung hierüber zu gewärtigen.

Ein geschärftes und erneuertes Patent, daß in Folge deren un¬
tern 7km Urrrtii l6/Z. 18̂ lVlartii 1675. Izt" sunü 1717. UNd Zote»
Alartii 1747. erlassenen Oeneralien, vier Meil Weegs um Laxenburg,
und Ebersdorf sowohl dieß als jenseits der Donau, um und außerhalb
des König!. Geheqs auf Krähen, Millan, Geyer, Alstern und Neiger,
und dergleichen Wild-Vögel nicht geschossen, noch selbe gefangen, weder
die Rester/ und Eyer bey höchster Strafe vertilget werden sollen.

16.
Oenerale 66. 27ttn sulü 1750. Die Verwandlung der wider

einen von denen Kaiser!. Königlichen^ rouppen ausreissenden- sonderlich
aber aewafnerer sich widersetzenden Soldaten verhängten Lebenestraf auf
eine Zeit lang in ein opus jwblicum betr.
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l ?.
Latent 6cl. zlen̂ u§uüi 1750. Denen mlt behörigen Berord-nungen anmeldenden verabschiedeten Soldaten , wann sie auch vrheu-ratet, seye ohnbenommen, ihre Ordnungs-mäßig- erlernte krosellton

oder Gewerb bey denen Meckerschaften Knecht- oder Gesellenweiö zu ar¬beiten, im Gegenspiel aber für sich selbst eine krolelkon, Gerverbschaft,
oder Handthierung zu treiben nicht erlaubet.

18.
Post-Patent clcl. eoclem) kraft welchemdenen Dothen bey nun¬

mehrig eingeführten Postwagen kein kayuer, so unter 20. Pf. geachtetwird, worunter auch die Geld- Owppi , und mit preriolis, mitwas immer Gewicht beschwerte Briefe verstanden, in Folge deren in
dem Patent ää. 14km Decembris 1748' vorgesehenen Strafen aufzu-nehmen gestattet werden solle.

-9-
Circulare clcl. 25km̂ uZulli 1750. in jenen Städten, wo sichangestellte lVIeärci befinden, seye den Apotheckern, Baadern, Hebam¬men, und anderen unbefugten Leuten die Praxis meäica unter empfind»

licher Geldstrafe einzustellen.
2s.

latent rlc!. 27 "̂ ^.u§ulii 175s. Dem Desertions- Uebel ziksteuern, solle vermög deren Oeneralien 6cl. Hten iviax und 24^ jsulil1749. ä IM» nächst eintrettenden Monats Septembris wider die Deser¬teurs mit Ausnahm deren sich denen llnterthanen ergebenden wiederumnach denen Krieqs-Hrüculn fürgegangen, denen Einbringern die 24 ff.1a §kia abgereichet, derley Deserteurs auf eine zehenjahrige SchanzÄr-beit abgelieferct, die sich mit Gewehr wiedersetzende AuSreisser als Mör¬der angesehen, denen Oommaackrten, damit sie Ln dem Verdacht eine-Deserteurs nicht angehalten werden, von dem Olücier jederzeit Pass¬wort, oder Orcire ertheilet, und die sich des Verbrechens einer Deser¬teurs-Verhehlung theilhaftig machende Unterthanen in Eisen und Ban¬
den auf eine Gränz-Destung mit wöchentlicher Schlag-Abstrafung gegen
vorläufiger Ausstellung auf eine Bühne, und Anhängung eines das Ver¬
brechen in sich enthaltenden Zettels verschaffet werden.

21 .
Latent eoäem , Die Abstellung deren auf der Post reisen¬den- von derenseiben auf dem Kutscher-Sitz sitzenden Bedienten führen¬den Peitschen, bey wirklicher Ausspannung deren Pferden betr.

22.
Latent Ü6. Ziten̂ UZUÜI 1750. Privat-Mauth-Jnnhabek sol¬len gehalten seyn zu Erhaltuna deren mit so großen Kosten errichtetenOommercial»Straßen ihren Litulum binnen6. Wochen, bey wirkli¬cher Einziehung zu eäiren.

LZ.
Circulare clä. 4^ Leptembris 1750. An alle8. Mell WeegSu'n Wienn befindliche Markt- und Dorf-Richter, die von denen Land-

bäckenmeistern zu allgemeinen Schaden deren Reisenden, und armenBauersmannm Berbackung des BrodS, und Semmeln nicht beobach¬
tende



tende erforderliche Qualität und Gewicht bctr., daher», damit sie Lä-
ckenmeister die vorgcschriebene Land- und Brodsatzung aus dem Metzen-
leiher-Amt einhohlen, theils auch sich des rechtmäßigen Gewichts gedrau.
chcn, von jeweiligen Richtern bey empstndlicher Straf darob gehalten
werden solle.

24.
Patent ää. yten Zsptembris 175s. Dermög welchem die Her»

siellung deren sammentlichen Weeg- und Straßen durch eine eigene zu¬
sammengesetzte Hof- Lommitiioa besorget, und die hierzu gewidmete
Weegmaukhcn dahin verwendet werden sollen.

2z.
LäÄ stst. 24t'«8ept. 1750. In vorkommender Erb-und Der.

lassenschaft seye die bey Regierung von einem Gulden pr. l. kr. abgezo¬
gen werdende Sterb Gebühr auch von denen Degati; prokams, oder
weltlichen Dermächtnußen abzunehmen, und nur allein von einiger Tod»
teufalls-Tar die pia legata gänzlich verschonet zu bleiben, annebens aber
denen Erben bey Entrichtung derley prolanorum IsZawrum, oder weit»
lichen Dermächtnußen eben so viel in Abzug zu bringen, als sie in das
Tar-Amt bezahlt, allerdings Vorbehalten.

26.
Offene Verordnung äst. 28"" Zeptembns 1750. Daß zuwider

denen ergangenen Osneralien die gleichsam von grünen Wasen errich¬
tende Gebäu ohne Obrigkeitlichen Lonleas nicht zu »erstatten, über
die bereits errichtete aber eine genaue Lpecisscarion zu verfassen, und
hierüber von dem Richter genaue Obsicht zu tragen seye, bey im widri»
gen wirklicher Riederreiffung des Gebäudes, und sodann von ihme Rich»
ter dem Eigcothümer zu leisten schuldiger Ersetzung.

27 -
patent stst. l4«-» OLdobris 1750. Die Aufstellung eines su^

sticii äelegati in Jägerey-Sachen unter dem pkLüstio des Herrnp-a--
iiäenrcn in suttir-Sachen, wegen Erörterung deren sich ergebenden
Dorfallcnheiten, ansonsten aber zum Grund zu nehmen seyende Jägerey
und RcißgejaidS- Ordnung äst. ^ .ugusti 174z. dann Bestrafung
deren mit angestrichenen Gesichtern zum Verhaft drängenden Wildschützen
im ersten Betrcttungsfall auf2. , das zweyte mal auf4. , und ferner-
auf 6. Jahr in Landen und Elsen in eine Gränz-Destung betr.

28.
Normals äst. z>'>>Novemdriz 1750. Kein Delinquent sollt

auf eine mindere als eine Jahrszeit zur Arbeit in ein Hungarischcs Grän;»
Ort verurtheilet, mithin jene, welche diese Strafe denen Rechten nach
nicht verdienen, in andere Weege angesehen werden.

Patent stst. Zit» Novemdris 1750. Dte Äufrechhaltung der Da»
meral- und dem kanco einverleibten Gefällen, und Bestrafung dersel¬
ben Oefriustakorum, dann Verhaltung dercnbsggiürata Herrschaft- oder
Obrigkeitlichen Beamten>ur Ablesung diese- Patents an denen gewöhn¬
lichen Jahrniaekts- und Kirch-Tagen bey denen Kirchen kurz vor- oder
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nach dem GOttesdienst, wie auch bey denen jährlichen Grundbücher-
Besitzungen bey Straf zwölf Reichsthaler betr.

50.
katent 66. 14km NovsmdÜ8 1750. Oommanäirte Soldaten

vom Feldwäbel anzufangen, sollen von denen Herrschaften, Dorf-und
Grund-Obrigkeiten/ wie auch Stadt- Markt-Richtern, und Gemeinden
zur Vorweisung eines Passes angedrungen, bey dessen Ermanglung an¬
gehalten/ und dem nächsten lMirar-Oommanäo eingelieferet, sie Ob¬
rigkeiten/ und Gemeinden hingegen wegen denenMen zugemutheter Un¬
terlassung für jeden Mann 24. fl. / oder einen tauglichen Mann Lalvo re-
Lreilu an den Schuldtragenden zu ersetzen verhalten werden.

Zi.
L6lH 66. 24lkn Novembris 1750. daß die Pensionen/ so unter

6eO. si. stynd/ nicht bekümmert/ inglelüen auf die unter 6oo fl. be¬
tragende Gnadens-Abfertigungen3 ^ebroarü 17; : . kein Verboth
mehr angenommen/ wie auch' keine ger-chtliüe, oder ausser gerichtliche
OMonen auf derley Pensionen weder angenommen noch für gültig an¬
gesehen werden sollen.

Z2.
Normale 66. Iten vecemdris 1750. Deserteuren als Flüchtlin¬

gen seye kein̂ lylum in denen Klöstern zu verstauen/ sondern von der
Geistüchkeit derOrts-Obrigkeit anzuzeigen,und derselbenausfolgen zu lassen.

ZZ.
Normale 66. 17km Dscembris 1/50. die Abstellung der von

denen Land-Kutscher- und Roß-Ausleiher-Knechten der Kaiserl. Königl.
Post-I îvree conform tragenden Livree betrl.

Z4.
Ein gleichmäßiges Normale 66. 29km vecemdris 1750. wie,

und wohin die Invalide.Soldaten zur Verpflegung anzuweisen?

1751.
1.

Oensrsls äcl. 21"» Jenner 1751. daß in jedem deren Kaisers.
Königs. Erblanden denen zu rele§iren- kommenden Delinquenten nebst
dem Buchstaben Id. nachdem lateinischen Icliomate noch die zwey Dieerss
initiales desselben Landes, daraus dieK.e1e§alion bkschiehet, eingeschrö-
pfet werden sollen.

2.
Normale ää. 4"»?ebmarii 1751. zu Enthebung des gemein-

wesigen Lrarii civici, und Ecspahrung deren unnöthigen Ausgaben
seye die Betreibung deren von denen Städten und Märkten allhier ha¬
benden RechtS-Anliegenheiten durch den ohnehin bestellten̂ävocaten
zu vertretten, zu Gebung einer erforderlich- mündlichen Auskunft aber
nur der alleinige Stadt-ober Markt-Schreiber, dahingegen im Fall eines
zu treffen scyenden Vergleichs eia Raths-Freund mit dem Stadt-oder
Markt-Schreiber abzuordnen-

z. Ein
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